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Interne Verfasserin: MLaw Milica Stefanovic 

Die Platform-to-Business-Verordnung der EU gilt ab dem 12. Juli 2020. Die Ver-
ordnung gilt unmittelbar, ohne Umsetzung in deutsches Recht. Die Verordnung 
tritt für Online-Plattform-Betreiber und Suchmaschinen im Verhältnis zu deren 
B2B-Nutzer in Kraft, welche in den EU-Ländern direkt zur Anwendung gelangt 
und insbesondere auch Schweizer Unternehmen, welche solche Plattformen 
nutzen (wie bspw. Amazon), interessieren dürfte, da ihnen bessere Rechte und 
in Bezug auf AGB – und Ranking-Bestimmungen zusätzliche Möglichkeiten ein-
geräumt werden. 
Es werden neue Anforderungen an die AGB der Plattformen mit der neuen Verord-
nung gestellt. Gründe, die dazu führen könnten, dass der Dienst vollständig oder teil-
weise einzuschränken oder auszusetzen ist, müssen genannt werden. Des Weiteren 
muss über die Auswirkungen der AGB auf die Rechte des geistigen Eigentums ge-
werblicher Nutzer informiert werden und es müssen Hauptparameter, die das Ran-
king bestimmen, klar, leicht verfügbar und aktuell offengelegt werden.  

 
Warum eine neue Verordnung? 
Das Machtgefälle, das zwischen Plattformen und Unternehmen besteht, soll durch 
die neuen Vorschriften ausgeglichen werden. Die Anbieter dieser Dienste haben häu-
fig eine grössere Verhandlungsmacht, die es ihnen gestattet, sich einseitig in einer 
möglicherweise unlauteren Weise zu verhalten, die den legitimen Interessen ihrer ge-
werblichen Nutzer und indirekt auch der Verbraucher schaden kann. 

 
Anwendungsbereich 
Die Verordnung soll das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts beigetragen 
sicherstellen. Dies erfolgt durch Vorschriften, „mit denen sichergestellt wird, dass für 
gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten und Nutzer mit Unternehmens-
website im Hinblick auf Suchmaschinen eine angemessene Transparenz, Fairness 
und wirksame Abhilfemöglichkeiten geschaffen werden.“ In Art. 2 Abs. 2 lit. a-c sind 
Anforderungen geregelt, welche von „Online-Vermittlungsdienste“ erfüllt sein müs-
sen. 
 
Die Verordnung findet keine Anwendung auf Peer-to-Peer-Online-Vemittlungsdienste 
ohne Beteiligung gewerblicher Nutzer, reine B2B-Online-Vermittlungsdienste, die 
nicht Verbrauchern angeboten werden, Online-Werbeplatzierungsinstrumente und 
Online-Werbebörsen.  
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Anforderungen an AGB gemäss Art. 3 der Verordnung 
Die Anforderungen an AGB von Online-Vermittlungsplattformen sind in Art. 3 der Verordnung zu finden. Die AGB 
müssen klar und verständlich formuliert sein sowie zu jedem Zeitpunkt der Geschäftsbeziehung mit dem Anbie-
ter von Online-Vermittlungsdiensten leicht verfügbar sein. Während der Phase vor Vertragsabschluss müssen 
die AGB ebenfalls ersichtlich und verfügbar sein. 
 
Es besteht für Plattformbetreiber die Pflicht, bei geplanten Änderungen der AGB auf einem dauerhaften Daten-
träger, die Nutzer darüber zu informieren. Erst nach einer angemessenen Frist dürfen die geplanten Änderungen 
umgesetzt werden. Die angemessene Frist beträgt nach Art. 3 Abs. 2 der Verordnung mindestens 15 Tage. Den 
Nutzern steht ein Kündigungsrecht bei Änderungen der AGB zu. Art. 8 der Verordnung ist auch zu beachten, da 
dieser Artikel zusätzliche Anforderungen an die AGB enthält.  
 
Einschränkungen und Kündigung der Nutzung 
Die Entscheidung betreffend Einschränkung oder Sperrung der Dienste für einzelne Waren oder Dienstleistun-
gen eines gewerblichen Nutzer muss begründet und auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt werden (Art. 
4 Abs. 1 der Verordnung). Die Begründung muss bei einer Kündigung des Vertrags mindestens 30 Tage vor 
Wirksamwerden auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt werden. Die konkreten Umstände, Inhalt der 
Mitteilungen Dritter und die Angabe des Kündigungs- oder Suspendierungsgrundes müssen in der Begründung 
ersichtlich sein. Eine fristlose Kündigung ist nur dann möglich, wenn Gesetze oder Behörden die Beschränkung 
oder Beendigung anordnen.  
 
Ranking 
In den AGB der Plattformen müssen auch die Hauptparameter angegeben werden, die das Ranking bestimmen 
(Art. 5 der Verordnung). Für Suchmaschinen gilt ein entsprechendes Transparenzgebot für die relative Gewich-
tung. Die Gründe für die Gewichtung gegenüber anderen Parametern müssen dargestellt werden. 

«Die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Erläuterungen müssen den gewerblichen Nutzern oder den Nutzern 
mit Unternehmenswebsite ein angemessenes Verständnis der Frage ermöglichen, ob und gegebenenfalls wie 
und in welchem Umfang der Rankingmechanismus Folgendes berücksichtigt: 

a) die Merkmale der Waren und Dienstleistungen, die Verbrauchern über Online-Vermittlungsdienste oder 
Online-Suchmaschinen angeboten werden; 

b) die Relevanz dieser Merkmale für diese Verbraucher; 
c) im Falle von Online-Suchmaschinen die Gestaltungsmerkmale der Website, die von Nutzern mit Unter-

nehmenswebsite verwendet werden.» 
 

Beschwerdemanagement 
Ein internes System muss von den Anbietern von Plattformen für die Bearbeitung von Beschwerden gewerbli-
cher Nutzer eingerichtet werden. Das System muss leicht zugänglich und kostenfrei sein und eine Bearbeitung 
innerhalb angemessener Zeit sicherstellen. Diesbezüglich müssen in den AGB die notwendigen Informationen 
aufgezeigt werden, welche sich auf den Zugang zum System und dessen Funktionsweise beziehen.  
 
Weitere Anforderungen 
Künftig müssen Plattformen die Anforderungen der Verordnung erfüllen. Weitere Anforderungen sind bspw. in 
Art. 7 geregelt. Art. 7 regelt die differenzierte Behandlung, das sog. Transparenzgebot. Das Transparenzgebot 
gilt für den Plattformbetreiber, sofern er nicht nur die Plattform betreibt, sondern auch dort selbst Waren anbietet.  
 
Fazit 
Mittels der neuen Verordnung wird mehr Transparenz und Fairness geschaffen, insbesondere betreffend die 
Pflichten zur Information bei Einschränkungen und Sperrung sowie bei Änderungen der AGB. Es bleibt somit 
abzuwarten, wie sich die neue Verordnung in der Praxis auswirken wird.  


